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Sitzung der Gemeindevertretung:                    der Gemeinde Großenwiehe

Zeitpunkt der Sitzung:                                               29.04.2026 – 19:30 Uhr

Ort der Sitzung:      Dörpshuus Großenwiehe,
    Alte Bredstedter Straße 1 a, 24969 Großenwiehe

Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

3. Feststellung der Tagesordnung

4. Beratung und Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift vom 

19.03.2026

5. Bericht über Beschlussfassungen bei nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten der Sitzung 

der Gemeindevertretung vom 19.03.2026

6. Einwohnerfragestunde

7. Bericht des Bürgermeisters

8. Bericht der Ausschussvorsitzenden

9. 38. Änderung des Flächennutzungsplanes „Solarpark IV Loftlund-Ost“
Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen, abschließender 

Beschluss

10. Bebauungsplan Nr. 34 „Solarpark IV Loftlund-Ost“

a) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages / 

Durchführungsvertrages

b) Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen, 

Satzungsbeschluss

11. 40. Änderung des Flächennutzungsplanes „Solarpark V Schobüll“

Aufstellungsbeschluss

12. Bebauungsplan Nr. 35 „Solarpark V Schobüll“

Aufstellungsbeschluss

13. Bauvoranfrage für das Grundstück Hauptstr. 47 a und b (Bauturbo)

Beratung und Beschlussfassung über Zustimmung gemäß § 36 a und § 246e Abs. 3 BauGB

14. Beratung und Beschlussfassung über die Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Schobüll 

und Großenwiehe zu einer gemeinsamen Gemeindewehr Großenwiehe- Schobüll
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15. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Satzung über die Erhebung einer 

Hundesteuer der Gemeinde Großenwiehe

16. Beratung und Beschlussfassung über künftige Funktionen und Aufwandsentschädigungen in 

der FFW Großenwiehe-Schobüll 

- Fiskalische Betrachtung

17. Beratung und Beschlussfassung über Zuschussanträge an Vereine und Verbände

18. Mögliche Konzeptentwicklung „nördlich der Flensburger Straße“

hier: Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 

19. Mitteilungen und Anfragen

Großenwiehe, 21.04.2026   Gemeinde Großenwiehe
-Bürgermeister-

gez. Keno Jaspers 
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Amt Schafflund
Die Gemeindewahlleiterin

B e k a n n t m a c h u n g

über das Leerbleiben eines Sitzes in der Gemeindevertretung der Gemeinde Nordhackstedt

Die Gemeindevertreterin Anja Stoetzel -Kommunale Wählergemeinschaft Nordhackstedt (KWGN) - 
hat den Verzicht auf ihr Mandat in der Gemeindevertretung Nordhackstedt mit Ablauf des 23.04.2026 
erklärt.

Es wird festgestellt, dass die Liste der Kommunalen Wählergemeinschaft Nordhackstedt (KWGN) im 
Rahmen des Nachrückverfahrens erschöpft ist. Gemäß § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung wird daher festgestellt, dass 
der Sitz in der Gemeindevertretung Nordhackstedt leer bleibt.

Gegen diese Feststellung kann jede/r Wahlberechtigte der Gemeinde Nordhackstedt innerhalb eines 
Monats nach dieser Bekanntmachung Einspruch einlegen. Der Einspruch wäre schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Gemeindewahlleiterin, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, 
einzureichen.

Schafflund, den 24. April 2026

Im Auftrage
gez. Hansen


